
 

 

BERICHT DES VORSTANDS 

zu Punkt 3 der Tagesordnung  

der außerordentlichen Hauptversammlung 

der Kontron AG 

am 8. November 2023 

 

Bericht des Vorstands der Kontron AG gemäß § 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 iVm § 65 Abs 1b AktG 

1 Ermächtigung 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Kontron AG (die "Gesellschaft") haben der außerordentlichen 

Hauptversammlung der Gesellschaft zu Punkt 3 der Tagesordnung folgenden Beschlussvorschlag er-

stattet:  

a) Die in der 23. ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Mai 2022 erteilte Ermächtigung des 

Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird im nicht ausgenützten Umfang aufgehoben und der 

Vorstand wird gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inha-

ber lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der 

Gesellschaft während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Datum dieser Beschluss-

fassung sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu erwerben, wobei der Gegenwert nicht 

mehr als 10% unter bzw. über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten fünf Börsentage 

vor Erwerb der Aktien liegen darf. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche 

Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-

Systems tretenden Nachfolgesystems) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Handel mit ei-

genen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teil-

weise oder auch in mehreren Teilbeträgen, einmal oder auch mehrfach und in Verfolgung eines 

oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein verbundenes Unternehmen (§ 189a Z 

8 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden, sofern der mit dem 

von der Gesellschaft aufgrund dieser Ermächtigung oder sonst gehaltenen Aktien verbundene 

Anteil des Grundkapitals zu keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals übersteigt. Den Erwerb 

über die Börse kann der Vorstand der Kontron AG beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im 

Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb, auch 

im Wege eines öffentlichen Rückkaufangebots, unterliegt der vorherigen Zustimmung des Auf-

sichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann dieser auch unter Ausschluss des quo-

tenmäßigen Veräußerungsrechts der Aktionäre durchgeführt werden (umgekehrter Bezugs-

rechtsausschluss). Erfolgt im Rahmen von Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- oder 

Swapgeschäften) oder Wertpapierleihe- oder Wertpapierdarlehensgeschäften eine Veräuße-

rung und ein Rückerwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft, gilt der Veräußerungspreis 

zuzüglich einer angemessen Verzinsung als höchster Gegenwert für den Rückerwerb. 



 

 - 2 - 

b) Die in der 23. ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Mai 2022 erteilte Ermächtigung des 

Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien wird im nicht ausgenützten Umfang aufgehoben 

und der Vorstand wird gleichzeitig für die Dauer von 5 Jahren ab dieser Beschlussfassung ge-

mäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates und ohne neuerliche 

Beschlussfassung der Hauptversammlung eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art 

als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern oder zu verwenden, hier-

bei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugs-

rechts) und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann einmal oder 

mehrmals, ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines 

oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein verbundenes Unternehmen (§ 189a Z 

8 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Für die im Zeitpunkt 

der Beschlussfassung von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind die Bestimmungen 

des vorliegenden Beschlusses anzuwenden. 

c) Das allgemeine Wiederkaufsrecht (Bezugsrecht) der Aktionäre wird bei Verwendung der eige-

nen Aktien zur Unterlegung der auf Grundlage der Ermächtigung vom heutigen Tag begebenen 

Finanzinstrumente ausgeschlossen („Direktausschluss“).  

d) Die in der 23. ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Mai 2022 erteilte Ermächtigung des 

Vorstands zur Einziehung eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig 

ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats eigene Aktien einzuziehen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die 

sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.  

Der Vorstand der Kontron AG erstattet den nachfolgenden Bericht gemäß § 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 

4 iVm § 65 Abs 1b AktG.  

2 Bericht 

2.1 Erwerb und Veräußerung eigener Aktien  

2.1.1 Im Hinblick auf die Möglichkeit des außerbörslichen Erwerbs von eigenen Aktien ge-

mäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie der Veräußerung von gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG 

erworbenen Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG auf andere Weise als über die Börse oder 

durch öffentliches Angebot, hat der Vorstand gemäß § 65 Abs 1b AktG iVm. § 170 Abs 

2 AktG und § 153 Abs 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über den Grund, für 

den damit einhergehenden Bezugsrechtsausschluss bzw. für den mit dem allfälligen 

außerbörslichen Erwerb einhergehenden Ausschluss des quotenmäßigen Veräuße-

rungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) vorzulegen.  

2.1.2 Der Vorstand der Gesellschaft kann nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats 

eigene Aktien außerbörslich erwerben sowie nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien auf andere Weise als über die 

Börse oder durch öffentliches Angebot veräußern, beispielsweise etwa als Gegenleis-

tung für den Erwerb von Unternehmen, von (Teil- )Betrieben und von Anteilen an 

inländischen und ausländischen Unternehmen, in Form einer beschleunigten Privat-

platzierung, zur Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern, leitenden 
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Angestellten und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbunde-

ner Unternehmen bzw Aktienoptionsscheinen oder im Zusammengang mit Finanzie-

rungsgeschäften und der Unterlegung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten aus 

Finanzinstrumenten, insbesondere Wandelschuldverschreibungen. Den Erwerb über 

die Börse kann der Vorstand der Kontron AG alleine beschließen, doch muss der Auf-

sichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden.  

2.1.3 Im Umfang der üblichen Handelsvolumina steht den Aktionären der Zukauf von Ak-

tien über die Börse offen, sodass es im Regelfall auch bei Verwendung/Veräußerung 

von eigenen Aktien durch die Gesellschaft unter Ausschluss des Kaufrechts der Akti-

onäre diesen möglich sein sollte, im Wege des Zukaufs über die Börse eine Verwäs-

serung ihrer Beteiligungsquote zu verhindern. Unter der Voraussetzung, dass der Ver-

äußerungspreis für die eigenen Aktien angemessen ist, besteht bei der Veräußerung 

und Verwendung eigener Aktien in der Regel keine – etwa mit einer Kapitalerhöhung 

vergleichbare – Verwässerungsgefahr der Aktionäre. Es verändert sich zwar auch bei 

einer Veräußerung eigener Aktien die Beteiligungsquote des Aktionärs, doch wird da-

mit nur jene Quote wiederhergestellt, die vor dem Rückerwerb der eigenen Aktien 

durch die Gesellschaft bestand und sich aufgrund der Beschränkungen der Rechte aus 

eigenen Aktien für die Gesellschaft (§ 65 Abs 5 AktG) vorübergehend verändert hat. 

2.1.4 Im Einzelnen liegt der Ausschluss des Kaufrechts für Aktionäre aus den folgenden 

Gründen im Gesellschaftsinteresse und ist für die nachstehenden angeführten Zwe-

cke geeignet und erforderlich: 

2.2 Verwendung eigener Aktien zu Akquisitionszwecken  

2.2.1 Die Kontron AG beabsichtigt, wie in der Vergangenheit im In- und Ausland weiter zu 

wachsen. Dieses Wachstum kann insbesondere auch weiterhin in der Form des Er-

werbs von anderen Unternehmen oder Betrieben stattfinden. Der Erwerb von Unter-

nehmen, Betrieben oder Teilbetrieben kann rechtlich sowohl als Kauf bestimmter 

Vermögensgegenstände (und Verbindlichkeiten) eines Unternehmens, Betriebs oder 

Teilbetriebs (sogenannter Asset Deal) als auch der Erwerb von Anteilen an einer Ge-

sellschaft (sogenannter Share Deal) gestaltet werden. Beide Arten des Unterneh-

mens- oder (Teil)-Betriebserwerbs, nämlich Asset Deal und Share Deal, werden im 

Folgenden zusammenfassend als "Unternehmenserwerb" bezeichnet.  

2.2.2 Beim Unternehmenserwerb kann die Gegenleistung nicht nur in Geld, sondern auch 

teilweise oder zur Gänze in Aktien des erwerbenden Unternehmens bestehen. Das 

kann sowohl im Interesse der Kontron AG als Käuferin, als auch im Interesse des Ver-

äußerers liegen. Es kann auch Fälle geben, in denen es auch aus strategischen Grün-

den notwendig und zweckmäßig ist, dass sich der Veräußerer des Unternehmens mit 

einem kleinen Anteil an der Kontron beteiligt, oder dass der Veräußerer im Gegenzug 

eine Beteiligung an der Gesellschaft verlangt.  

2.2.3 Die Verwendung von eigenen Aktien als Gegenleistung für eine Akquisition setzt den 

Ausschluss des Kaufrechts der Aktionäre voraus, da das zu erwerbende Vermögen in 

seiner Zusammensetzung (etwa Unternehmen, Unternehmensteile, 
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Unternehmensbeteiligungen oder anderen Vermögensgegenstände) üblicherweise 

nicht von allen Aktionären erbracht werden kann. 

2.2.4 Aufgrund der Beschränkungen beim Erwerb eigener Aktien – nämlich auf insgesamt 

(für nahezu alle Fälle gemäß § 65 AktG) 10% des Grundkapitals der Gesellschaft – 

kann ein Veräußerer aufgrund dieses Vorgangs keine wesentliche Beteiligung an der 

Kontron AG erwerben.  

2.2.5 Die Gewährung der Gegenleistung beim Unternehmenserwerb in eigenen Aktien er-

laubt der Gesellschaft, bei derartigen Transaktionen mit der gebotenen Schnelligkeit 

und Flexibilität im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu handeln.  

2.2.6 Aus der Sicht der Kontron AG kann es aus strategischen oder unternehmensorgani-

satorischen Gründen erforderlich sein, den Veräußerer als Aktionär in die Gesell-

schaft und deren Gruppe einzubinden. Beim Unternehmenserwerb durch Sacheinla-

gen kann der Veräußerer als Sacheinleger die von ihm gewünschte Beteiligung nur 

dann erreichen, wenn ausschließlich er die neuen Aktien erhält; denn ein Veräußerer 

will eine (prozentmäßige) Beteiligung an der Kontron AG erreichen, die dem Verhält-

nis des Werts seines Unternehmens im Verhältnis zum Unternehmenswert der Kont-

ron AG entspricht und ihm entsprechende Stimmrechte an (und damit Mitwirkungs-

rechte in) der Gesellschaft einräumt.  

2.2.7 Der Ausschluss des Wiederkaufsrechts bzw. die Veräußerung von eigenen Aktien auf 

andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot ist schließlich ver-

hältnismäßig, weil regelmäßig ein besonderes Interesse der Gesellschaft am Erwerb 

eines Unternehmens oder der Anteile an dem betreffenden Unternehmen besteht. 

Die Wahrung der Interessen der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft ist dadurch 

sichergestellt, dass beim Unternehmenserwerb eine verhältnismäßige Gewährung 

von Aktien – in der Regel nach Durchführung einer Unternehmensbewertung – statt-

findet. Der Wert des einzubringenden Unternehmens oder der Anteile an diesem Un-

ternehmen wird dem Wert der Kontron AG gegenübergestellt; in diesem Verhältnis 

erhält der Sacheinleger von der Gesellschaft erworbene eigene Aktien. Die bestehen-

den Aktionäre der Gesellschaft nehmen ferner künftig an den Gewinnen des erwor-

benen Unternehmens, die sich in der Regel durch Synergien mit der Kontron AG er-

höhen sollten, teil.  

2.3 Platzierung im Wege eines Accelerated Bookbuilding  

2.3.1 Darüber hinaus kann die Kontron AG erworbene eigene Aktien in Form einer be-

schleunigten Privatplatzierung wieder veräußern. Dadurch wird die Gesellschaft in 

die Lage versetzt, die Vorteile eines sogenannten Accelerated Bookbuilding-Verfah-

rens zu nutzen und damit ein Platzierungsrisiko für eigene Aktien zu verringern. Bei 

einem beschleunigten Privatplatzierungsverfahren kann die Kontron AG die Preisvor-

stellungen von Investoren während eines sehr kurzen Angebotszeitraums exakter 

und rascher bewerten. Die internationale Praxis zeigt, dass bei einem beschleunigten 

Privatplatzierungsverfahren üblicherweise für die Gesellschaft bessere Konditionen 

erzielt werden können, als dies bei einem Platzierungsverfahren mit 
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Wiederkaufsrecht der Aktionäre Fall wäre; durch die sofortige Platzierung entfallen 

Marktrisikofaktoren, die von institutionellen Investoren sonst zu Lasten der Gesell-

schaft als preiswirksamer Abschlag einkalkuliert würden. Zudem erfordert eine Plat-

zierung im Wege eines beschleunigten Privatplatzierungsverfahrens keine kosten- 

und zeitintensive Erstellung eines Wertpapierprospekts. Durch eine prospektfreie 

Platzierung können auch die Haftungsrisiken der Gesellschaft im Vergleich zu einem 

prospektpflichtigen öffentlichen Angebot reduziert werden.  

2.3.2 Durch den Verkauf oder die Verwendung eigener Aktien im Wege eines beschleunig-

ten Privatplatzierungsverfahrens kann die Gesellschaft etwa auch einen besonderen 

Finanzierungsbedarf kostengünstiger abdecken, als dies durch die Aufnahme von 

Fremdkapital möglich wäre, etwa für die Finanzierung einer Unternehmensakquisi-

tion oder für die Deckung eines Refinanzierungsbedarfs der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften (zB einer Anleihe, eines Kredits, eines Schuldscheindarle-

hens oder einer sonstigen Finanzierung). Im Gegensatz dazu könnte es aufgrund der 

erforderlichen Höhe oder des engen Zeitplans zur Finanzierung einer Unterneh-

mensakquisition oder einer Refinanzierung der Fall sein, dass der Finanzierungsbe-

darf von der Gesellschaft nicht oder nicht in der erforderlichen Zeit durch einen Ver-

kauf eigener Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot abgedeckt 

werden könnte.  

2.4 Verwendung eigener Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen bzw Aktienoptionsscheinen  

2.4.1 Des Weiteren wird, soweit Aktienoptionen (einschließlich Aktienoptionsscheinen) an 

Arbeitnehmer, leitende Angestellten und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

sowie mit ihr verbundener Unternehmen eingeräumt werden, vor Einräumung je-

weils ein Bericht des Vorstands, des Aufsichtsrats oder des Vorstands und des Auf-

sichtsrats veröffentlicht, der unter anderem Angaben zu den der Gestaltung der Ak-

tienoptionen zugrundeliegenden Grundsätze und Leistungsanreize, Anzahlen und 

Aufteilungen unter Angabe der jeweils beziehbaren Aktien, zu den wesentlichen Be-

dingungen, insb Ausübungspreis bzw Grundlage der Berechnung der entsprechenden 

Formel, Laufzeit und Ausübungsterminen, Übertragbarkeit sowie Behaltefristen ent-

hält. 

2.4.2 Die Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien sowie der Veräußerung auf andere Weise 

als über die Börse oder ein öffentliches Angebot zum Zweck der Bedienung von Akti-

enoptionen wäre im Fall der Durchführung im Interesse der Gesellschaft und verhält-

nismäßig: Solche Beteiligungsprogramme sind heute bei börsenotierten Gesellschaf-

ten üblich und verbreitet. Dazu ist es erforderlich, den Mitarbeitern und dem Ma-

nagement der Kontron AG sowie der Gruppengesellschaften die Möglichkeit zum Er-

werb von Aktien der Gesellschaft anbieten zu können, da dies von den Mitarbeitern 

und dem Management erwartet wird. Es würde somit einen Nachteil bei der Rekru-

tierung neuer Mitarbeiter und Manager darstellen, wenn kein Beteiligungsprogramm 

vorläge. Desgleichen dient ein solches Programm zur stärkeren Motivation bestehen-

der Mitarbeiter, zur Erhöhung der Behaltefrist der Mitarbeiter und zur Förderung des 

Umsatz- und Gewinnwachstums durch jeden einzelnen Mitarbeiter. Aktienoptionen 

sind daher auch ein notwendiges Mittel zur Mitarbeiterbindung und tragen zur 
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Erhöhung der Attraktivität der Gesellschaft als Arbeitgeber bei. In Ermangelung von 

Aktienoptionen könnten die Gesellschaft und ihre Gruppengesellschaften gezwungen 

sein, leitenden Angestellten und dem Management höhere variable Gehaltsbestand-

teile in Bar auszuzahlen. Schließlich erwarten auch Investoren, dass Mitarbeiter und 

Management am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind. Der Erfolg von Kapitalmaß-

nahmen des Unternehmens ist unter anderem auch davon abhängig, dass ein Aktien-

optionsprogramm existiert.  

2.4.3 Die Möglichkeit der Veräußerung auf andere Weise als über die Börse oder ein öf-

fentliches Angebot zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen ist weiters erfor-

derlich, um ein solches Programm unabhängig von einem allfälligen bedingten 

und/oder genehmigten bedingten Kapital durchführen zu können.  

2.4.4 Gemäß § 65 1b letzter Satz AktG ist die Veräußerung eigener Aktien an Arbeitnehmer, 

leitende Angestellte und/oder Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines 

mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens zur Bedienung von Aktienoptionen 

von Gesetzes wegen gerechtfertigt: die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien 

an diese Personen bedarf keiner Beschlussfassung (dh keiner gesonderten Ermächti-

gung) der Hauptversammlung.  

2.5 Verwendung eigener Aktien im Zusammengang mit Finanzierungsgeschäften und zur Unter-

legung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten aus Finanzinstrumenten, insbesondere 

Wandelschuldverschreibungen  

2.5.1 Die Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft im Rahmen von Finanzierungsge-

schäften (etwa Pensions- oder Swapgeschäften) erweitert die Finanzierungsmöglich-

keiten der Gesellschaft. Ebenso besteht ein Gesellschaftsinteresse eigene Aktien 

(etwa im Wege von Wertpapierleihe- oder Wertpapierdarlehensgeschäften) auch als 

Einkunftsquelle zu nutzen. Weiters können eigene Aktien etwa im Wege einer Wert-

papierleihe zu (Kurs-) Stabilisierungsmaßnahmen anlässlich von Wertpapieremissio-

nen (etwa Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft mit Umtausch- und/oder 

Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft) eingesetzt werden. Zur Veräußerung ei-

gener Aktien kann es auch zweckmäßig sein, Optionen zu vereinbaren, die die Gesell-

schaft bei Ausübung zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft berechtigen (Put-

Optionen) oder die die Gesellschaft bei Ausübung zur Veräußerung von Aktien der 

Gesellschaft verpflichten (Call-Optionen).  

2.5.2 Bei der Unterlegung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten aus Finanzinstrumen-

ten, insbesondere Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft mit eigenen Ak-

tien sowie bei der Bedienung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten aus Finanzin-

strumenten, insbesondere Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft sind bei 

Verwendung bereits bestehender eigener Aktien für die Unterlegung von Umtausch- 

und/oder Bezugsrechten keine zusätzlichen Kapitalmaßnahmen (etwa bedingtes Ka-

pital) erforderlich. Somit müssen für die Bedienung von Umtausch- und/oder Bezugs-

rechten keine neuen Aktien (etwa durch Inanspruchnahme von bedingtem Kapital) 

geschaffen werden, wodurch der für Kapitalerhöhungen typische Verwässerungsef-

fekt vermieden wird.  
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2.5.3 Das allgemeine Wiederkaufsrecht (Bezugsrecht) der Aktionäre wird für den Fall der 

Verwendung der eigenen Aktien zur Unterlegung der auf Grundlage der Ermächti-

gung gemäß Tagesordnungspunkt 1 begebenen Finanzinstrumente im Sinne des 

§ 174 AktG unmittelbar durch Hauptversammlungsbeschluss ausgeschlossen („Direk-

tausschluss“); dies ist erforderlich, damit die Gesellschaft den im Zusammenhang mit 

diesen Finanzinstrumente bestehenden Verpflichtungen nachkommen und unmittel-

bar eigene Aktien zur Bedienung von Wandlungs- oder Umtauschrechten liefern 

kann.  

2.5.4 Durch den Verkauf oder die Verwendung eigener Aktien kann die Gesellschaft im Ein-

zelfall auch einen besonderen Finanzierungsbedarf kostengünstiger abdecken als 

durch eine Fremdfinanzierung. Vor allem bei der Finanzierung einer Unterneh-

mensakquisition oder eines Immobilienerwerbs, ferner aber auch bei der Deckung 

eines Refinanzierungsbedarfs der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaf-

ten, etwa einer Anleihe, Wandelschuldverschreibung, Kredit- oder sonstigen Finan-

zierung, kann es etwa aufgrund der Höhe des erforderlichen Finanzierungsbedarfs 

und/oder des engen Zeitrahmens, innerhalb dessen das Finanzierungserfordernis ab-

gedeckt werden muss, unter Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen 

Markt- sowie Aktienkursentwicklung, der an der Börse verfügbaren Handelsvolumina 

und der gesetzlichen Volumenbeschränkungen für Aktienverkaufsprogramme über 

die Börse der Fall sein, dass der erforderliche Finanzierungsbedarf nicht oder nicht in 

der erforderlichen Zeit durch einen (ausschließlichen) Verkauf der eigenen Aktien 

über die Börse oder durch öffentliches Angebot an die Aktionäre abgedeckt werden 

kann. 

2.6 Verwendung für andere gesetzlich zulässige Verwendungszwecke, einschließlich außerbörs-

liche Verkäufe 

2.6.1 Abgesehen von den oben angeführten Gründen bestehen zahlreiche andere Gründe, 

die nach Lage der Umstände einen Ausschluss des Wiederkaufrechts der Aktionäre 

(Ausschluss des Bezugsrechtes) zu tragen vermögen. Der Vorstand soll mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats auch ermächtigt werden, im Interesse der Gesellschaft jeden 

anderen zulässigen Zweck für den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung von 

eigenen Aktien nutzen zu können. Dies insbesondere zwecks Umsetzung folgender 

Maßnahmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen: Durch eine Platzierung von ei-

genen Aktien unter Ausschluss des Kaufrechts der Aktionäre kann auch die Aktionärs-

struktur der Gesellschaft erweitert oder stabilisiert werden. Das betrifft zunächst die 

entsprechende Verankerung des Aktionariats der Gesellschaft bei institutionellen In-

vestoren (insbesondere Finanzinvestoren und strategische Investoren), auch wenn 

dies gegen Barleistung erfolgt. Weiters kann es aus strategischen Überlegungen für 

die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zweckmäßig sein, einen Investor, welcher 

durch seine Kompetenz und/oder sein Investitionskapital neue Geschäftsfälle für die 

Gesellschaft eröffnen kann oder aber die Marktstellung der Gesellschaft verfestigt 

und stärkt, als neuen Aktionär für die Gesellschaft zu gewinnen (strategische Part-

ner).  
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2.6.2 Durch den Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre kann die Gesellschaft sich 

bietende Marktchancen, insbesondere hinsichtlich des Preisniveaus der Aktien, rasch 

und flexibel für eine Veräußerung oder Verwendung von eigenen Aktien nutzen. Die 

ausschließliche Veräußerung der eigenen Aktien über die Börse oder durch öffentli-

ches Angebot ist mit einer Mittelbeschaffung zur Abdeckung eines Finanzierungsbe-

darfs der Gesellschaft insbesondere dann nicht vereinbar, wenn aufgrund der übli-

chen Handelsvolumina an der Börse die eigenen Aktien nicht in der erforderlichen 

Zeit oder nicht zu (markt)angemessenen (Durchschnitts)Kursen für die Aktien plat-

ziert werden können. Die vorgesehene Ermächtigung an den Vorstand, eine andere 

Art der Veräußerung auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Ak-

tionäre zu beschließen, ermöglicht dem Vorstand, die sich für die Veräußerung von 

Paketen eigener Aktien bietenden Möglichkeiten schnell und flexibel und zu einem 

angemessenen Preis zu nutzen. Dies ist für die Gesellschaft von besonderer Bedeu-

tung, um Marktchancen rasch und flexibel zu nutzen. Durch den Ausschluss der all-

gemeinen Kaufmöglichkeit können auch potentielle Nachteile für die Gesellschaft 

vermieden werden. Das betrifft insbesondere negative Kursveränderungen durch 

den Abgabedruck an der Börse und während eines Veräußerungsprogramms mit ne-

gativen Auswirkungen auf den Erfolg bzw. die Kosten der Kapitalmaßnahme (insbe-

sondere bei volatilen Märkten), Vermeidung einer Spekulationsgefahr („short sel-

ling“) gegen die Aktie während des Veräußerungsprogramms sowie Absicherung ei-

nes bestimmten Veräußerungserlöses, insbesondere in einem schwierigen Börsen-

umfeld (Ausschluss des Platzierungsrisikos). Gerade in einem hinsichtlich der makro-

ökonomischen Faktoren unsicheren und volatilen Marktumfeld können sich markt-

bedingt nachteilige Preisrisiken für die Gesellschaft ergeben.  

2.6.3 Ein Ausschluss des Kaufrechts der Aktionäre kann auch im Zusammenhang mit einer 

Kapitalerhöhung und Platzierung neuer Aktien der Gesellschaft vorteilhaft sein, wenn 

mit eigenen Aktien Mehrzuteilungsoptionen (sogenannter Greenshoe) bedient wer-

den können. Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe) kommen bei Überzeichnung einer 

Neuemission zur Anwendung. Bei Mehrzuteilungsoptionen werden zusätzliche Wert-

papiere zu denselben Bedingungen ausgegeben, zu denen bereits die jungen Aktien 

im Zuge der Kapitalerhöhung ausgegeben wurden. Eine solche bei Wertpapieremis-

sionen übliche Maßnahme hat den Zweck, die Kursentwicklung nach der Platzierung 

der Aktien zu stabilisieren, und liegt somit im Interesse der Gesellschaft.  

2.6.4 Die Gegenleistung bei der Veräußerung oder Verwendung von eigenen Aktien unter 

Ausschluss des Kaufrechts der Aktionäre wird abhängig von den Marktkonditionen 

anhand von (durchschnittlichen) Aktienkursen und des Kursniveaus der Aktien fest-

gesetzt; gegebenenfalls auch anhand marktüblicher Berechnungsmethoden ermittel-

ter Marktwerte von Optionen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ausübungs-

preises sowie geleisteter und/oder vereinnahmter Optionsprämien. Bei einer Preis-

festsetzung anhand marktüblicher Berechnungs- und Preisfestsetzungsmethoden 

entsteht den Aktionären in den meisten Fällen kein, aber jedenfalls kein unverhält-

nismäßiger Nachteil durch eine Quotenverwässerung. 

2.6.5 Werden die eigenen Aktien zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) 

eingesetzt, entspricht der Veräußerungspreis für die eigenen Aktien im Wesentlichen 
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dem Ausgabebetrag der im Rahmen der Kapitalerhöhung (Emission) ausgegebenen 

Aktien. 

2.7 Weitere Erläuterungen zum Ausschluss des Andienungsrechts für Aktionäre beim Rücker-

werb von eigenen Aktien  

2.7.1 Der Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre (umgekehrter Bezugsrechtsaus-

schluss) beim Rückerwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft liegt im Gesell-

schaftsinteresse, wenn die Gesellschaft beabsichtigt, eigene Aktien zum Einsatz für 

die voranstehend dargelegten Zwecke im Gesellschaftsinteresse einzusetzen oder 

auch beim Erwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft zu Investitionszwecken 

sowie für ein allfälliges Management der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbeson-

dere hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdkapital oder im Fall des 

Rückerwerbs zur Einziehung von eigenen Aktien.  

2.7.2 Der Paketerwerb eigener Aktien von einem oder mehreren Aktionären unter Aus-

schluss des Andienungsrechts der übrigen Aktionäre liegt entsprechend im Gesell-

schaftsinteresse, wenn etwa aufgrund des verfügbaren Zeitrahmens, der Berücksich-

tigung der allgemeinen und besonderen Markt sowie Aktienkursentwicklungen, der 

an der Börse verfügbaren Handelsvolumina oder der gesetzlichen Volumenbeschrän-

kungen für Aktienrückkaufprogramme über die Börse, davon auszugehen ist, dass ei-

gene Aktien durch die Gesellschaft nicht innerhalb der erforderlichen Zeit oder nicht 

zu einem angemessenen Preis über die Börse oder durch öffentliches Angebot erwor-

ben werden können. Der Paketerwerb eigener Aktien von einem oder mehreren Ak-

tionären unter Ausschluss des Andienungsrechts der übrigen Aktionäre liegt auch im 

Gesellschaftsinteresse, wenn dadurch die Aktionärsstruktur der Gesellschaft, insbe-

sondere im Hinblick auf strategische Investoren, stabilisiert werden kann.  

2.7.3 Ebenso kann es für zukünftige Unternehmensakquisitionen erforderlich sein, rasch 

über die notwendige Akquisitionswährung im erforderlichen Ausmaß zu verfügen 

und daher eigene Aktien im Paket außerbörslich zu erwerben.  

2.7.4 Bei der Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensanteilen, Beteiligungen, Be-

trieben oder Teilbetrieben sowie bei der Veräußerung von bestimmten Vermögens-

gegenständen (insbesondere Immobilien) kann es für die Gesellschaft von Vorteil 

sein, eigene Aktien teilweise oder gänzlich als Gegenleistung entgegennehmen zu 

können. Dadurch wird es möglich, eine Deinvestition (Veräußerung) von Gesell-

schaftsvermögen gleichzeitig mit dem Rückerwerb eigener Aktien oder Aktienpake-

ten zu kombinieren. Die Möglichkeit, Aktien als Akquisitionswährung entgegenneh-

men zu können, kann Vorteile für die Gesellschaft im Zuge einer Veräußerungstrans-

aktion schaffen.  

2.7.5 Es liegt auch im Interesse der Gesellschaft im Zusammenhang mit eigenen Aktien, 

Put-Optionen, die die Gesellschaft bei Ausübung zum Erwerb von Aktien der Gesell-

schaft verpflichten, oder Call-Optionen, die die Gesellschaft bei Ausübung zum Er-

werb von Aktien der Gesellschaft berechtigen, zu vereinbaren. Der Einsatz von Put-

Optionen beim Aktienrückkauf kann etwa sinnvoll sein, wenn die Gesellschaft bei 
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niedrigen Kursen beabsichtigt, eigene Aktien zurückzuerwerben. Durch den Einsatz 

von Call-Optionen kann sich die Gesellschaft ein bestimmtes Kursniveau für den Rück-

kauf von Aktien absichern. Die Vereinbarung von Optionen kann auch Liquiditätsvor-

teile bieten, da erst bei Ausübung der Option entsprechende Liquidität abfließt. Diese 

Geschäfte können praktisch und zweckmäßig nur mit bestimmten Marktteilnehmern 

abgeschlossen werden, sodass diese Geschäfte nur unter Ausschluss des Andienungs-

rechts der Aktionäre erfolgen können. Durch die Ermächtigung des Vorstands wird 

die Gesellschaft in die Lage versetzt, die für die Gesellschaftszwecke erforderlichen 

eigenen Aktien flexibel und zu optimierten Konditionen zu erwerben. Durch Paketer-

werbe sowie die Vereinbarung von Put- oder Call-Optionen, die einen entsprechen-

den Ausschluss der Andienungsrechte der Aktionäre erfordern, können auch poten-

tielle Nachteile für die Gesellschaft im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms oder 

eines öffentlichen Angebots vermieden werden. Das betrifft insbesondere Kursver-

änderungen während der Laufzeit des Programms oder Angebots mit negativen Aus-

wirkungen auf den Erfolg bzw. die Kosten der Kapitalmaßnahme (insbesondere bei 

volatilen Märkten), Absicherung eines bestimmten Investitionsvolumens für das Pro-

gramm oder das Angebot sowie Vermeidung von Börsekursspitzen durch die erhöhte 

Nachfrage an der Börse aufgrund der Aktienrückkäufe durch die Gesellschaft. Weiters 

kann die Vereinbarung von Put- oder Call-Optionen auch die Ausgabe von Finanzin-

strumenten im Sinne des § 174 AktG unterstützen.  

2.7.6 Wie oben angeführt, kann es im Gesellschaftsinteresse liegen, eigene Aktien im Rah-

men von Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- oder Swapgeschäften) oder Wert-

papierleihe- oder Wertpapierdarlehensgeschäften einzusetzen. Ein Rückerwerb eige-

ner Aktien bei Beendigung eines Finanzierungsgeschäfts erfordert – als Bestandteil 

des Gesamtgeschäfts – den Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre und liegt 

daher – wie das Finanzierungsgeschäft sowie das Wertpapierleihe- oder Wertpapier-

darlehensgeschäft selbst – im Gesellschaftsinteresse. Derartige Geschäfte können 

weiters auch die Ausgabe von Finanzinstrumenten im Sinne des § 174 AktG unter-

stützen. 

2.7.7 Die Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb eigener Aktien unter Ausschluss 

der Andienungsrechte der Aktionäre (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) ist zur 

Beschaffung eigener Aktien für die angeführten Zwecke im Gesellschaftsinteresse ge-

eignet und erforderlich. Der Ausschluss des Andienungsrechtes der Aktionäre bei au-

ßerbörslichem Rückerwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft führt nicht zu 

einem Verwässerungseffekt zu Lasten der Aktionäre und es droht keine Verwässe-

rung der Beteiligungsquote. Bei Festsetzung von Erwerbspreisen abhängig von den 

Marktkonditionen anhand von (durchschnittlichen) Aktienkursen und des Kursni-

veaus der Aktien, gegebenenfalls auch anhand marktüblicher Berechnungsmethoden 

ermittelter Marktwerte von Optionen, insbesondere unter Berücksichtigung des Aus-

übungspreises sowie geleisteter und/oder vereinnahmter Optionsprämien, entsteht 

den Aktionären durch den Ausschluss der Andienungsmöglichkeit in den meisten Fäl-

len kein, in den übrigen (wenigen) Fällen aber kein unverhältnismäßiger Nachteil, da 

den Aktionären im Umfang der üblichen Handelsvolumina eine entsprechende Ver-

äußerung von Aktien über die Börse offen steht.  
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2.7.8 Durch den Ausschluss des Andienungsrechts bei einem Rückerwerb eigener Aktien 

bei Beendigung eines Finanzierungs-, Wertpapierleihe- oder Wertpapierdarlehensge-

schäfts wird nur der ursprüngliche Zustand – vor Veräußerung der eigenen Aktien – 

wiederhergestellt. Die Aktionäre werden vermögensmäßig nicht verwässert: Der von 

der Gesellschaft zu leistende Gegenwert ist mit dem ursprünglichen Veräußerungs-

preis der eigenen Aktien begrenzt, wobei – gemäß dem Finanzierungszweck – auch 

eine angemessene Verzinsung berücksichtigt werden kann.  

2.7.9 Eine Abwägung der dargelegten Interessen der Gesellschaft für diese Rückerwerbe 

von eigenen Aktien einerseits und des Interesses der Aktionäre der Gesellschaft, Ak-

tien über die Börse an die Gesellschaft im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms 

zu veräußern oder der Gesellschaft die Aktien auf andere Weise anzudienen anderer-

seits, ergibt, dass die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien unter Ausschluss 

des Andienungsrechts der Aktionäre nicht unverhältnismäßig ist und aus den ange-

führten Gründen erforderlich und geeignet ist, um diese Ziele im Interesse der Ge-

sellschaft und der Aktionäre zu erreichen.  

2.7.10 Der Rückerwerb eigener Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre 

sowie die Festsetzung der Bedingungen für den Rückerwerb erfordert die Zustim-

mung des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

2.8 Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien  

2.8.1 Der Vorstand der Gesellschaft soll weiters ermächtigt werden, erworbene eigene Ak-

tien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einzuziehen und dadurch das Grundkapital herabzusetzen. Für die Aktionäre und die 

Gesellschaft kann eine Einziehung eigener Aktien bilanzielle Vorteile haben, weil auch 

für eigene Aktien Rücklagen zu bilden sind. Sollten einmal erworbene eigene Aktien 

nicht mehr benötigt werden und sollte es keine vorteilhaftere Einsatzmöglichkeit als 

deren Einziehung geben, so ist die Vorausermächtigung des Vorstands zur Einziehung 

(sowie des Aufsichtsrats, die entsprechende Satzungsänderung zu beschließen) im 

Fall der tatsächlichen Einziehung das geeignete Mittel, um die zeit- und kosteninten-

sive Abhaltung einer weiteren Hauptversammlung zum Beschluss dieser Maßnahmen 

zu vermeiden 

2.8.2 Sämtliche aktien- und börserechtlichen Veröffentlichungs- und Bekanntmachungs-

pflichten diesbezüglich werden eingehalten.  

2.9 Zusammenfassung 

2.9.1 Wie auch oben ausgeführt, wird in diesem Zusammenhang nochmals betont, dass 

der außerbörsliche Erwerb eigener Aktien sowie die Veräußerung bzw. Verwendung 

eigener Aktien jeweils auf andere Weise als über die Börse oder ein öffentliches An-

gebot nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sind. Der Vorstand der Kontron 

AG kann in diesen Fällen nicht allein entscheiden.  

2.9.2 Zusammenfassend kommt der Vorstand der Kontron AG zu dem Ergebnis, dass die 

Erteilung einer Ermächtigung an den Vorstand der Gesellschaft eigene Aktien 
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außerbörslich zu erwerben oder gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG 

erworbene eigene Aktie mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegebenenfalls auf andere 

Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern bzw in sons-

tiger Weise zu verwenden, den gesetzlichen Vorschriften vollkommen entspricht. 

 

Linz, am 18. Oktober 2023 

 

Der Vorstand 


